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Vorwort

Diese Arbeit ist zwischen 2018 und 2022 an der Deutschen Universität für Ver-
waltungswissenschaften Speyer entstanden und wurde dort im August 2022 als 
Dissertation angenommen. Rechtsprechung und Literatur sind grundsätzlich auf 
dem Stand von August 2022. Vereinzelt wurde einschlägige Rechtsprechung 
und Literatur noch bis Juli 2023 nachgetragen. Das gilt insbesondere für die von 
Jürgen Kühling neu herausgegebene Kommentierung des Bundesstatistikgeset-
zes, die im Frühjahr 2023 erschienen ist. Diese Kommentierung stößt in eine 
Forschungslücke und regt in vielfacher Weise zu weiteren Forschungsfragen auf 
dem Gebiet des Statistikrechts und seiner Verschränkungen mit dem Daten-
schutzrecht an.

Allen voran möchte ich meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Mario Martini, 
für die gute Betreuung, den offenen fachlichen Austausch und die Möglichkeit 
danken, mich während der Zeit an seinem Lehrstuhl mit den vielfältigen Rechts-
fragen der Digitalisierung auseinandersetzen zu dürfen – er hat meine wissen-
schaftliche Neugier geweckt und gefördert. Frau Prof. Dr. Margrit Seckelmann, 
M.A. sei ebenfalls für die stets anregenden Diskussionen sowie die rasche Er-
stellung des Zweitgutachtens gedankt.

Den Herausgebern dieser Schriftenreihe, den Herren Prof. Dr. Wolfgang 
Kahl, Prof. Dr. Jens-Peter Schneider und Prof. Dr. Ferdinand Wollenschläger, 
danke ich für die Aufnahme dieser Arbeit in die Beiträge zum Verwaltungsrecht 
(BVwR).

Das Statistische Bundesamt hat es mir im Rahmen einer Hospitation ermög-
licht, hinter die Fassade der amtlichen Statistik zu blicken, um ein Gespür dafür 
zu bekommen, wie Statistiken entwickelt, erstellt und verbreitet werden. Dank 
gebührt dabei insbesondere dem Institut für Forschung und Entwicklung in der 
Bundesstatistik und Herrn Prof. Dr. Markus Zwick. Zudem haben die Gesprä-
che mit anderen Fachbereichen des Statistischen Bundesamtes und der Einblick 
in das europäische Forschungsprojekt „ESSnet Smart Surveys“ diese Arbeit in 
vielerlei Hinsicht bereichert.

Meinen Speyerer Kolleginnen und Kollegen danke ich für die schöne gemein-
same Zeit und die stets gute Zusammenarbeit. Die Doktorandenkolloquien und 
die Sommerfeste werden mir in bester Erinnerung bleiben. Mit Carsten Berger, 
Dr. Jonas Botta, Dr. Jonas Ganter, Matthias Hohmann, Michael Kolain, Dr. Jan 
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Mysegades, Dr. David Nink, Tobias Rehorst, Jun.-Prof. Dr. Hannah Ruschemeier, 
David Wagner, Dr. Quirin Weinzierl, LL.M. (Yale) und Dr. Michael Wenzel 
möchte ich dabei jene hervorheben, die durch zahlreiche Gespräche zum Gelin-
gen dieser Arbeit beigetragen haben. Beate Bukowski, der guten Seele des Lehr-
stuhls, danke ich für die redaktionelle Durchsicht des Manuskripts.

Für die stetige Aufmunterung und den bedingungslosen Rückhalt möchte ich 
schließlich meiner Freundin Marisa und meinen Eltern ganz herzlich danken. 
Sie haben mit ihrem Vertrauen und ihrer unermüdlichen Unterstützung maß-
geblich zum Abschluss dieser Arbeit beigetragen.

Frankfurt am Main, im Juli 2023 Thomas Kienle
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Einleitung

A. Statistik und staatliche Informationsvorsorge

„Daten verdoppeln die Welt, enthalten sie aber nicht“, schreibt Armin Nassehi in 
seiner soziologischen Theorie der digitalen Gesellschaft.1 Er fragt nicht danach, 
was „Digitalisierung“ ist oder welche Probleme sie bereitet, sondern welches 
Problem die Digitalisierung zu lösen versucht. Eine der zentralen Thesen lautet: 
Die Digitalisierung ist mit der gesellschaftlichen Struktur unmittelbar ver-
wandt.2 Indem das Digitale gesellschaftliche Muster sichtbar macht, entdecke 
sich die Gesellschaft digital „neu“, ja womöglich sogar „endgültig“3. In der 
„Verdoppelung der Welt in Datenform“ und der „technischen Möglichkeit, Da-
ten4 miteinander in Beziehung zu setzen“5, liegt zweifelsohne auch eine Chance 
für die amtliche Statistik. Denn: Die gesellschaftlichen Regelmäßigkeiten und 
Muster zu erkennen, ist für eine Politik, die sich am Sozialstaatsprinzip des 
Grundgesetzes orientiert, unerlässlich.6 Die amtliche Statistik liefert hierfür 
eine „unentbehrliche Handlungsgrundlage“7.8 Die ökonomische und soziale 
Entwicklung darf, so das Motiv des BVerfG, nicht als „unabänderliches Schick-
sal“ hingenommen, sondern muss als „permanente Aufgabe“ verstanden wer-
den.9 Es bedürfe daher einer „umfassenden, kontinuierlichen sowie laufend ak-
tualisierten Information über die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Zusammenhänge“.10 Damit hat das Volkszählungsurteil eine (eigenständige) 

1 Nassehi, Muster – Theorie der digitalen Gesellschaft, 2019, S.  108 f.
2 Nassehi, Muster – Theorie der digitalen Gesellschaft, 2019, S.  18.
3 Nassehi, Muster – Theorie der digitalen Gesellschaft, 2019, S.  45.
4 Zu Daten als „Bausteine der Digitalisierung“ s. Hoffmann-Riem, Recht im Sog der digi-

talen Transformation, 2022, S.  32 ff. Zu den Begriffen Daten, Informationen und Einzelanga-
ben s. unten S. 224 ff. und S. 290 ff.

5 Nassehi, Muster – Theorie der digitalen Gesellschaft, 2019, S.  33 f.
6 BVerfGE 65, 1 (44).
7 BVerfGE 65, 1 (47) unter Verweis auf BVerfGE 27, 1 (9).
8 Für den Zensus 2022: Daten seien „unabdingbare Planungsgrundlage“ (BT-Drs. 19/8693, 

S.  1); allg. zum Wissen als Grundlage staatlichen Handelns Fassbender, in: Isensee/Kirchhof 
(Hrsg.), HStR IV, 3.  Aufl., 2006, §  76 – passim. Zur Bedeutung von Wissen für das evidence 
based policy making s. etwa Seckelmann, Evaluation und Recht, 2018, S.  23 ff. m. w. N.

9 BVerfGE 65, 1 (47).
10 BVerfGE 65, 1 (47).



2 Einleitung

Staatsaufgabe umschrieben, die Rupert Scholz und Rainer Pitschas unter dem 
Begriff „staatliche Informationsvorsorge“ zusammengefasst haben.11 Die „plan-
volle Daseinsvorsorge“12 sei stets mit einem hohen Bedarf an statistischen Da-
ten verbunden. Gesetzgeber und Verwaltung stünden insofern in der Verant-
wortung, die hierfür erforderlichen Informationen zu erlangen. Das Statistische 
Bundesamt nimmt dabei eine zentrale Rolle ein: Es beschreibt sich in seiner 
Digitalen Agenda 2019 selbst als „führenden Informationsdienstleister und Da-
tenmanager“, der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mit relevanten Informati-
onen versorgt.13

Drei Beispiele sollen in diesem Kontext die (verfassungs-)rechtliche Bedeu-
tung der amtlichen Statistik aufzeigen:

–   Das erste Beispiel betrifft die Ermittlung der Einwohnerzahl, an die das 
Grundgesetz in mehrfacher Hinsicht anknüpft. Eine spezifische verfassungs-
rechtliche Bedeutung hat die Einwohnerzahl insbesondere für die Stimmen-
anzahl der Länder im Bundesrat, ihrer Stellung im Bund-Länder-Finanzaus-
gleich sowie im Fall einer Neugliederung des Bundesgebiets.14 Aus diesen 
Bestimmungen leitet der 2. Senat des BVerfG in seinem Urteil zum Zensus 
2011 die Verpflichtung des Bundes ab, „für die Bereitstellung eines geeigne-
ten und realitätsgerechten Zahlenmaterials zu sorgen“.15 Dem Bund kommt 
insoweit der „Verfassungsauftrag“16 zu, eine realitätsgerechte Ermittlung der 
amtlichen Einwohnerzahlen17 sicherzustellen. Die „wahre“ oder „richtige“ 
Einwohnerzahl zu ermitteln, verlangt die Verfassung jedoch nicht. Denn es 
gebe, so das BVerfG, „nach einhelliger Auffassung der insoweit maßgebli-
chen statistischen Wissenschaft kein praktisch durchführbares Verfahren“, 
das hierfür Gewähr bieten könnte. Jedes denkbare Verfahren sei mit Unsi-

11 Scholz/Pitschas, Informationelle Selbstbestimmung und staatliche Informationsverant-
wortung, 1984, S.  103 ff.; dies aufgreifend Di Fabio, in: Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG, 39. 
EL (Juli 2001), Art.  2 Abs.  1 Rn.  179; zur Staatsaufgabe i. R. d. Privatisierung s. unten S. 510. 
Vgl. auch Wischmeyer, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), GVerwR, 3.  Aufl., 2022, §  24 Rn.  5, 
der in die Informationsvorsorge auch „verfahrensexterne Informationskanäle und -strukturen“ 
einbezieht und dabei ausdrücklich auf die Statistikämter verweist.

12 Scholz/Pitschas, Informationelle Selbstbestimmung und staatliche Informationsver-
antwortung, 1984, S.  103.

13 Statistisches Bundesamt, Digitale Agenda, Version 2.1, März 2019, S.  12.
14 BVerfGE 150, 1 (80, Rn.  150 ff.). Zur Bedeutung der Einwohnerzahl für die Gemeinden: 

Martini, Der Zensus 2011 als Problem interkommunaler Gleichbehandlung, 2011, S.  11 ff.
15 BVerfGE 150, 1 (85, Rn.  164).
16 BVerfGE 150, 1 (86, Rn.  165); vgl. auch Gößl, Statistische Monatshefte Niedersachsen 

2018, 610 (611 f.).
17 Über das Thema Wohnungslosigkeit lagen bislang keine „belastbaren Zahlen“ vor (so 

BT-Drs. 19/15651, S.  1). Diesem Missstand versucht der Gesetzgeber durch eine neue Bundes-
statistik über Wohnungslose ab dem Jahr 2022 zu begegnen; hierfür hat er im März 2020 das 
sog. Wohnungslosenberichterstattungsgesetz (WoBerichtsG) erlassen, BGBl.  I 2020, S.  437.
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cherheiten und Ungenauigkeiten behaftet sowie fehleranfällig. Die Pflicht des 
Gesetzgebers beschränke sich mithin darauf, Verfahrensregelungen zu erlas-
sen, die geeignet und erforderlich sind, um die Einwohnerzahlen realitätsge-
recht zu ermitteln.18 Dabei verfügt er über einen Gestaltungs- und Entschei-
dungsspielraum.19 Das BVerfG trägt damit dem Umstand Rechnung, dass die 
Regelung des Erhebungsverfahrens eine „komplexe Abwägungsentschei-
dung“ ist, bei der der Gesetzgeber vielfältige Zielkonflikte zu lösen habe: 
Wechselwirkungen bestehen namentlich zwischen dem informationellen 
Selbstbestimmungsrecht der Auskunftsverpflichteten, dem verfassungskräf-
tigen Anspruch der Länder auf eine realitätsgerechte Einwohnerermittlung 
sowie dem Wirtschaftlichkeitsgebot und dem Zeitbedarf.20

–   (Verfassungs-)Rechtliche Bedeutung hat die Arbeit der amtlichen Statistik 
zweitens für die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzmini-
mums. Dieses Grundrecht lässt sich aus Art.  1 Abs.  1 i. V. m. Art.  20 Abs.  1 
GG ableiten: Die Menschenwürdegarantie begründet den Anspruch und das 
Sozialstaatsprinzip erteilt dem Gesetzgeber den Auftrag, jedem ein men-
schenwürdiges Existenzminimum zu sichern.21 Das Grundrecht garantiert 
jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen, die für sei-
ne physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaft-
lichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind (soziokulturelle 
Existenz22).23 Dieses Gewährleistungsrecht ist dem Grunde nach unverfüg-
bar – es muss eingelöst werden. Gleichwohl ist es darauf angewiesen, dass der 
Gesetzgeber Inhalt und Umfang konkretisiert und stetig aktualisiert:24 Er hat 
die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand des 
Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen auszurichten. Da-
bei steht ihm zwar ein „Gestaltungsspielraum“ zu,25 jedoch verpflichtet das 
Sozialstaatsgebot den Gesetzgeber, „die soziale Wirklichkeit zeit- und reali-
tätsgerecht im Hinblick auf die Gewährleistung des menschenwürdigen Exis-
tenzminimums zu erfassen“, die sich – so das BVerfG weiter – „etwa in einer 

18 BVerfGE 150, 1 (86 f., Rn.  167).
19 BVerfGE 150, 1 (88, Rn.  170).
20 BVerfGE 150, 1 (88, Rn.  171).
21 BVerfGE 125, 175 (222 ff.); vgl. BVerfGE 152, 68 (112, Rn.  118 ff.).
22 Siehe z. B. BVerfGE 152, 68 (113 f., Rn.  119).
23 BVerfGE 125, 175 – Leitsatz 1.
24 Das Grundgesetz selbst erlaube keine exakte Bezifferung des Anspruchs, so BVerfGE 

125, 175 (225 f.). Vgl. dazu auch von Aswege, Quantifizierung von Verfassungsrecht, 2016, 
S.  224 ff. und S.  351 ff.

25 BVerfGE 125, 175 (222). Mit dem Gestaltungsspielraum korrespondiert eine einge-
schränkte verfassungsgerichtliche Kontrolle; das BVerfG prüft lediglich, ob die Leistungen 
(also das Ergebnis) „evident unzureichend“ sind (sog. Evidenzkontrolle), BVerfGE 125, 175 
(225 f.).
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technisierten Informationsgesellschaft anders als früher“ darstelle.26 Wie 
aber lassen sich die existenznotwendigen Aufwendungen bemessen bzw. 
quantifizieren? Das Grundgesetz schreibt dem Gesetzgeber keine bestimmte 
Methode vor, jedoch muss er ein transparentes und sachgerechtes Verfahren 
wählen, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln.27 Der Gesetzgeber bedient 
sich dabei eines (modifizierten) Statistikmodells28, das das BVerfG in seinem 
Urteil vom 9.2.2010 grundsätzlich gebilligt hat.29 Die Datengrundlage bildet 
eine Bundesstatistik: die sog. Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS).30 Das Statistische Bundesamt nimmt sodann Sonderauswertungen 
vor, die die tatsächlichen Verbrauchsangaben gerade unterer Einkommens-
gruppen („einkommensschwache“ Haushalte) berücksichtigen (vgl. §  28 SGB 
XII i. V. m. dem Regelbedarfsermittlungsgesetz31). Vor diesem Hintergrund 
erweist sich die Bestimmung des physischen und soziokulturellen Existenz-
minimums als Paradebeispiel für die bereits im Volkszählungsurteil enthalte-
ne32 und einfach-rechtlich in §  1 S.  5 BStatG verankerte Aussage, wonach die 
Bundesstatistik „Voraussetzung für eine am Sozialstaatsprinzip ausgerichtete 
Politik“ sei.

–   Als drittes Beispiel ist der Klimaschutz zu nennen. Ausgangspunkt ist der 
Beschluss des BVerfG vom 24.3.2021.33 Der 1. Senat hat darin aus der grund-
rechtlichen Schutzpflicht des Staates nicht nur eine Verpflichtung abgeleitet, 
Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. 
Wegweisende Bedeutung kommt überdies dem Gedanken der „intertempora-
len Freiheitssicherung“ zu, wonach die Grundrechte unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch die künftigen Generationen schützen und den Staat dazu 
anhalten, die Freiheitschancen über die Zeit verhältnismäßig zu verteilen.34 
Art.  20a GG, der dazu verpflichtet, Klimaneutralität herzustellen, belasse 
dem Gesetzgeber zwar „Wertungsspielräume“ – er dürfe sie aber nicht „nach 
politischem Belieben ausfüllen“. Vielmehr trifft ihn eine besondere Sorg-
faltspflicht, und zwar auch dann, wenn „wissenschaftliche Ungewissheit über 

26 BVerfGE 125, 175 (224).
27 BVerfGE 125, 175 (225).
28 Bis zum Jahr 1996 wurde das sog. Warenkorbmodell verwendet, s. dazu BVerfGE 125, 

175 (187 f.).
29 BVerfGE 125, 175 (234 ff.); ferner BVerfGE 137, 34 (76, Rn.  84).
30 Siehe §  1 i. V. m. §  4 des Gesetzes über die Statistik der Wirtschaftsrechnungen privater 

Haushalte v. 11.1.1961 (BGBl.  I S.  18), zuletzt geändert durch Art.  5 des Gesetzes zur Ände-
rung des Bundesstatistikgesetzes und anderer Statistikgesetze v. 21.7.2016 (BGBl.  I S.  1768).

31 BGBl.  I 2020, S.  2855, in Kraft getreten am 1.1.2021.
32 BVerfGE 65, 1 (47): „unentbehrliche Handlungsgrundlage“.
33 BVerfGE 157, 30 – Klimaschutz. Zu einem geltend gemachten „Grundrecht auf ein 

ökologisches Existenzminimum“ und zu einem „Recht auf eine menschenwürdige Zukunft“ 
hat sich der Senat nicht abschließend verhalten, s. BVerfGE 157, 30 (95 f., Rn.  113 ff.).

34 BVerfGE 157, 30 – Leitsätze 1 und 4.
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umweltrelevante Ursachenzusammenhänge“ besteht. Der Gesetzgeber muss 
insofern bereits „belastbare Hinweise“ auf mögliche gravierende oder irre-
versible Beeinträchtigungen bei seinen Entscheidungen zugunsten künftiger 
Generationen berücksichtigen.35 Die amtliche Statistik kann hierzu einen 
wichtigen Beitrag leisten. So erstellt sie zahlreiche Umweltstatistiken, führt 
bspw. aber auch Umweltökonomische Gesamtrechnungen (UGR) und 
Ökosystemgesamtrechnungen durch (vgl. etwa §  3 Abs.  1 Nr.  13 und §  19 
BStatG). Im November 2021 hat das Statistische Bundesamt gemeinsam mit 
dem Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) einen sog. Ökosystem-
atlas veröffentlicht, der sichtbar macht, wie die Ökosysteme bundesweit 
räumlich verteilt sind.36 Auf Grundlage dieser „Flächenbilanz“ soll es mög-
lich sein, den Zustand der Ökosysteme anhand ausgewählter Variablen und 
Indikatoren zu analysieren; auf dieser Basis ließen sich die Leistungen, die 
diese Systeme für die Gesellschaft erbringen (z. B. Erosions- oder Überflu-
tungsschutz), berechnen.37 Bereits diese wenigen Beispiele zeigen, welche 
Aufgaben die statistischen Ämter im Bereich des Klimaschutzes übernehmen 
(können). Sie fügen sich in einen Transformationsprozess ein, den man mit 
dem Titel des 30. Wissenschaftlichen Kolloquiums beim Statistischen Bun-
desamt 2021 wie folgt umschreiben kann: „Von der Umweltstatistik zur nach-
haltigen Entwicklung38“. 

B. Entwicklungen in der amtlichen Statistik

Die Methodik der (amtlichen) Statistik ist keineswegs statisch. Vielmehr entwi-
ckelt sie sich ständig fort. Das lässt sich am Beispiel der Volkszählung aufzeigen. 
Die für das Jahr 1983 geplante und im Jahr 1987 durchgeführte Volkszählung 
war eine primärstatistische39 Vollerhebung mit Auskunftspflicht. Die nächste 
Volkszählung – dann Zensus genannt – fand erst im Jahr 2011 statt. Beraten 
durch Wissenschaft und statistische Praxis hat sich der Gesetzgeber für ein sog. 
registergestütztes Verfahren entschieden, das Daten aus Verwaltungsregistern 

35 BVerfGE 157, 30 (157, Rn.  229).
36 Zur Methode s. Statistisches Bundesamt, Umweltökonomische Gesamtrechnungen –  

Methode der Flächenbilanzierung der Ökosysteme, 2021.
37 So die Pressemitteilung Nr.  526 des Statistischen Bundesamtes v. 18.11.2021.
38 Siehe dazu bspw. Statistisches Bundesamt, Nachhaltige Entwicklung in Deutsch-

land – Indikatorenbericht, 2021, der anhand von verschiedenen Indikatoren darstellt, „wo wir 
auf dem Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft stehen und in welche Richtung wir uns be-
wegen“ (ebenda, S.  3).

39 Von einer Primärstatistik spricht man, wenn die Daten speziell und originär für die 
Statistik erhoben werden (z. B. durch einen Fragebogen); bei der Sekundärstatistik liegen die 
Daten bereits vor (z. B. in der Verwaltung) und werden später für statistische Zwecke weiter-
verarbeitet; s. z. B. Fahrmeir et al., Statistik, 8.  Aufl., 2016, S.  21; ferner unten S.  293.
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um eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis ergänzt. Dem Methoden-
wechsel war dereinst ein umfangreicher Zensustest40 vorausgegangen.41 Dieses 
Erhebungsverfahren, welches das BVerfG mit Urteil vom 19.9.2018 für verfas-
sungskonform erklärt hat, kam auch für die letzte Zensusrunde im Jahr 202242 
zum Einsatz. Perspektivisch soll der Zensus jedoch rein registerbasiert durch-
geführt werden.43 Gegenwärtig bereitet das Statistische Bundesamt diesen er-
neuten Methodenwechsel vor. Rechtsgrundlage hierfür ist das im Juni 2021 ver-
abschiedete Gesetz zur Erprobung von Verfahren eines Registerzensus (Regis-
terzensuserprobungsgesetz)44. Charakteristisch für das neue Verfahren ist, dass 
es auf eine primärstatistische Befragung der Haushalte verzichtet.45 Damit 
kommt der Gesetzgeber zugleich einer Empfehlung des Statistischen Beirats 
(§  4 BStatG) nach, sich die Möglichkeiten einer verknüpften Registerlandschaft 
für die Statistik nutzbar zu machen.46 Als weitere Empfehlung zur Fortentwick-
lung der amtlichen Statistik in den Jahren 2022 bis 2026 hat der Beirat – neben 
der Modernisierung des Statistikprogramms (z. B. Flexibilisierung des Rechts-
rahmens47; Zugang zu Daten, die bei Unternehmen vorliegen) und der Aufgaben 
(z. B. Stärkung der Analysetätigkeit der statistischen Ämter; Erweiterung der 
Forschungsdatenzentren; Ausbau von Data Literacy48) – die konsequente Nut-
zung der Digitalisierung betont. In dieser sieht er den „Schlüssel für eine zu-
kunftsfähige Weiterentwicklung der amtlichen Statistik“.49 Das betrifft zum 

40 Die Rechtsgrundlage bildete das Gesetz zur Erprobung eines registergestützten Zensus 
(Zensustestgesetz – ZensTeG) vom 27.7.2001 (BGBl I S.  1882).

41 Vgl. dazu auch die Darstellung bei BVerfGE 150, 1 (12, Rn.  5 ff.).
42 Ursprünglich sollte der Zensus im Jahr 2021 stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie 

wurde er jedoch in das Jahr 2022 verschoben, s. Gesetz zur Verschiebung des Zensus in das 
Jahr 2022 und zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes v. 3.12.2020 (BGBl.  I S.  2675); Begrün-
dung in BT-Drs. 19/22848, S.  11 ff.

43 Dazu Thiel/Puth, NVwZ 2023, 305 ff.
44 Gesetz zur Erprobung von Verfahren eines Registerzensus v. 9.6.2021 (RegZensErpG), 

BGBl.  I S.  1649.
45 Es bedarf daher anderer Methoden, um eine möglichst realitätsgerechte Ermittlung der 

Einwohnerzahlen sicherzustellen, etwa den sog. Lebenszeichenansatz; s. Körner/Krause/
Ramsauer, WISTA (Sonderheft Zensus 2021) 2019, 74 (81); dazu unten S. 191.

46 Statistischer Beirat, Fortentwicklung der amtlichen Statistik – Empfehlungen des Sta-
tistischen Beirats für die Jahre 2022 bis 2026 v. 25.10.2021, S.  6.

47 Vgl. dazu insbesondere die Reformvorschläge von Kühling, ZGI 2023, 3 ff.; auf der 
EU-Ebene hat die Kommission jüngst einen Vorschlag vorgelegt, die VO (EG) Nr.  223/2009 
zu reformieren, um dem „tiefgreifenden digitalen Wandel“ und dem „neuen Informationsbe-
darf“ Rechnung zu tragen, COM(2023) 402 final v. 10.7.2023.

48 Dazu etwa Collesi, AStA Wirtsch Sozialstat Arch 13 (2019), 203 ff.; Schüller, AStA 
Wirtsch Sozialstat Arch 13 (2019), 297 ff.; zu den Anforderungen an eine Statistikausbildung 
Christensen, AStA Wirtsch Sozialstat Arch 13 (2019), 193 ff.; mit Fokus auf den öffentlichen 
Diskurs Radermacher, SJI 37 (2021), 747 ff.

49 Statistischer Beirat, Fortentwicklung der amtlichen Statistik – Empfehlungen des Sta-
tistischen Beirats für die Jahre 2022 bis 2026 v. 25.10.2021, S.  5.
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einen die Automatisierung manueller Verarbeitungsschritte, zum anderen aber 
auch das Erschließen neuer Datenquellen („Internet als Erhebungsraum“), ins-
besondere durch Web Scraping50. Neue digitale Daten51 in den statistischen Pro-
duktionsprozess zu integrieren, stellt dabei eine der großen Herausforderungen 
für die statistischen Ämter dar.

C. Europäisierung des Datenschutzrechts

Das Datenschutzrecht ist mit der Arbeit der Statistik eng verbunden. Dies ver-
wundert nicht, gilt doch das berühmte Volkszählungsurteil52 als die „Geburts-
stunde“ des (verfassungsrechtlichen) Datenschutzes.53 Mit diesem Urteil hat das 
BVerfG (1. Senat) das Recht auf informationelle Selbstbestimmung54 als Ausprä-
gung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts entwickelt. In der Folge schrieb das 
BVerfG seine Rechtsprechung zum informationellen Selbstbestimmungsrecht 
stetig fort.55 In der Entscheidung zum Zensus 2011 hat der 2. Senat die grund-
rechtlichen Fragen, die mit der Datenverarbeitung im registergestützten Verfah-
ren verbunden sind, zwar angesprochen, aber nicht vertieft. Die Aussagen des 
Volkszählungsurteils zu den Besonderheiten der statistischen Datenverarbei-
tung hat der Senat nicht im Ansatz infrage gestellt. In den zehn Randnummern 

50 Siehe dazu ausf. unten §  6, S. 198 ff.
51 Dazu etwa Wiengarten/Zwick, WISTA 5/2017, 19 ff.
52 BVerfGE 65, 1. Ighreiz et al., AöR 145 (2020), 537 ff. zählen das Volkszählungsurteil 

zum „veränderungsfesten Kanon“ bundesverfassungsgerichtlicher Rechtsprechung (ebenda, 
S.  554); in ihrer empirischen Studie belegt das Urteil Rang 8 der 50 meistzitierten Entschei-
dungen des BVerfG (amtl. Sammlung der Jahre 1951 bis 2017; ebenda, S.  576).

53 Krit. dazu bspw. Schneider, DÖV 1984, 161 (161): „verfassungsrechtliche Bergpredigt 
des Datenschutzes“; Scholz/Pitschas, Informationelle Selbstbestimmung und staatliche In-
formationsverantwortung, 1984, S.  12 sehen das Urteil jedoch als „Meilenstein auf dem (auch 
rechtlich zu verfassenden) Weg in die ‚Zukunft der Informationsgesellschaft‘“; positiv auch 
Simitis, NJW 1984, 398 ff.

54 Krit. zu diesem Begriff bereits die Anm. von Schneider, DÖV 1984, 161 (162); s. dazu 
auch Nassehi, Muster – Theorie der digitalen Gesellschaft, 2019, S.  295 („Selbstbestimmung 
[…] im Hinblick auf Informationen kann es schon aus kategorialen Gründen nicht geben“). 
Vgl. aber auch Benda, DuD 1984, 86 (87 f.), der für den „nicht sehr schönen“ Begriff um 
Verständnis bat; es handle sich um eine Kurzformel für das komplexe Geflecht von Rechten 
und Pflichten, die der Bürger im Hinblick auf das durch Art.  2 GG geschützte Persönlich-
keitsrecht im Bereich des neuen Gebietes der elektronischen Datenverarbeitung habe; dem 
Gericht sei es „trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen“, für das gleiche Ziel ein besseres 
Wort zu finden. Vgl. dazu jüngst auch die dogmatische Grundsatzkritik bei Behrendt, Ent-
zauberung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, 2023.

55 Die Schwerpunkte lagen und liegen aber im Bereich des Polizei- und Sicherheitsrechts; 
exemplarisch aus der jüngeren Vergangenheit: BVerfGE 150, 244 – Kfz-Kennzeichenkont-
rollen 2; 155, 119 – Bestandsdatenauskunft II; 156, 11 – Antiterrordateigesetz II; 165, 
63 – Elektronische Aufenthaltsüberwachung.
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des Maßstabteils verweist er stolze 19 Mal auf das Volkszählungsurteil.56 Die im 
Jahr 1983 aufgestellten Maßstäbe gelten damit im Grundsatz unverändert fort. 

Verändert hat sich indes der datenschutzrechtliche Rahmen, der – ebenso wie 
das Statistikrecht57 – einer fortschreitenden Europäisierung58 unterliegt. Ihren 
Anfang hat diese Entwicklung schon mit der im Jahr 1995 verabschiedeten Da-
tenschutzrichtlinie (95/46/EG) genommen – der EuGH hat ihr spätestens in sei-
ner ASNEF-Entscheidung grundsätzlich einen vollharmonisierenden Charakter 
zugesprochen.59 Die Veränderungen, die die Datenschutz-Grundverordnung60 
seit dem 25.5.2018 mit sich bringt, sind – insbesondere im materiellen Recht – eher 
„evolutionär“ denn „revolutionär“.61 Gleichwohl hat der Rechtsformwechsel von 
der Richtlinie zur Verordnung (vgl. Art.  288 Abs.  2 und 3 AEUV) einen umfas-
senden Anpassungsbedarf im mitgliedstaatlichen Recht ausgelöst. Das gilt glei-
chermaßen für das allgemeine wie für das bereichsspezifische Datenschutzrecht. 
Dafür legen insbesondere das erste62 und zweite Datenschutz-Anpassungs- und 
Umsetzungsgesetz EU63 Zeugnis ab. Das Bundesstatistikgesetz hat der Gesetz-
geber indes noch nicht (ausdrücklich) an das – inzwischen nicht mehr ganz so 
neue – Datenschutzsekundärrecht angepasst. Für einzelne Fachstatistikgesetze 
(z. B. für das Steuerstatistikgesetz64) hat er immerhin redaktionelle Anpassun-
gen vorgenommen, um zumindest begrifflich Kohärenz herzustellen. 

Dabei muss der mitgliedstaatliche Gesetzgeber in den Überschneidungsberei-
chen (also bei der Verarbeitung personenbezogener Daten)65 darauf achten, dass 
er unmittelbar geltendes Sekundärrecht nicht einfach wiederholt, um das anvi-
sierte „gleichmäßige[…] und hohe[…] Datenschutzniveau“66 in der Union nicht 
zu gefährden (sog. Wiederholungsverbot67). Dort, wo der mitgliedstaatliche Ge-

56 BVerfGE 150, 1 (106 ff., Rn.  218 ff.); dazu Kienle, ZD 2018, 581 (581).
57 Siehe für den Zensus 2022 etwa §  1 Abs.  3 Nr.  1 ZensG 2022; allg. wirken z. B. die VO 

(EU) 2019/1700 (Statistiken über Personen und Haushalte auf der Grundlage von Einzeldaten 
aus Stichprobenerhebungen) sowie – für Unternehmensstatistiken – die VO (EU) 2019/2152 
(umgesetzt durch BGBl.  I 2021, S.  266; dazu BT-Drs. 19/24840) auf das mitgliedstaatliche 
Statistikrecht ein. Zur Unionsstatistik s. unten S. 25.

58 Statt vieler Kühling, Die Europäisierung des Datenschutzrechts, 2014 – passim.
59 EuGH, Urt. v. 24.11.2011 – C-468/10 u. a., ECLI:EU:C:2011:777, Rn.  29; s. auch Kühling, 

Die Europäisierung des Datenschutzrechts, 2014, S.  11 f.
60 ABl.  2016 L 119; zur Evaluation s. den Bericht der EU-Kommission v. COM(2020)  

264 final.
61 Siehe Kühling/Martini, EuZW 2016, 448 (454).
62 BGBl.  I 2017, S.  2097; Begründung in BT-Drs. 18/11325.
63 BGBl.  I 2019, S.  1626; Begründung in BT-Drs. 19/4674 (mit immerhin 454 Seiten).
64 BT-Drs. 19/4674, S.  88, 289; Entsprechendes gilt für das Agrarstatistik- und das Ener-

giestatistikgesetz.
65 Zur Regelungssystematik von Datenschutz- und Statistikrecht unten §  3, S. 81 ff.
66 EG 10 S.  1 DSGVO.
67 Siehe dazu bspw. Kühling et al., Die Datenschutz-Grundverordnung und das nationale 

Recht, 2016, S.  6 ff.
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setzgeber indes noch Recht setzen darf, ja ggf. sogar muss, stellt sich die Frage, 
ob das deutsche Recht auf informationelle Selbstbestimmung weiterhin taugli-
cher Prüfungsmaßstab ist. Oder kommt das nächste „Volkszählungsurteil“, um 
einen Aufsatztitel von Indra Spiecker gen. Döhmann und Markus Eisenbarth 
aufzugreifen, „nun durch den EuGH“68?

D. Stand der rechtswissenschaftlichen Forschung

Die Verbindung von „Datenschutz“ und „amtlicher Statistik“ hat in der Rechts-
wissenschaft bislang vergleichsweise wenig Beachtung gefunden. Einschlägige 
Monographien aus diesem Themenbereich sind rar: Im Jahr 1990 hat Otto Zieg-
ler eine grundlegende Studie zum Verhältnis von „Statistikgeheimnis und Da-
tenschutz“ vorgelegt.69 Wenige Jahre später untersuchte Holger Poppenhäger, 
welche Vorgaben sich aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung für 
die Übermittlung und Veröffentlichung statistischer Daten ergeben (1995).70 
Beide Arbeiten nehmen eine verfassungsrechtliche Perspektive ein, die aufgrund 
der fortschreitenden Europäisierung des Datenschutzrechts zwar nicht gänzlich 
„überholt“, aber zumindest unvollständig71 ist. Das europäische Sekundärrecht, 
namentlich die Datenschutz-Grundverordnung, gibt nunmehr die Regeln für die 
Datenverarbeitung zu statistischen Zwecken vor. Bislang fehlt es an einer grund-
legenden Untersuchung, die die datenschutzrechtlichen Vorschriften für die amt-
liche Statistik in systematischer Weise erfasst und im Zusammenwirken mit dem 
(Bundes)Statistikrecht aufzeigt. Aufgrund der weitgehend parallelen Regelungs-
technik72 lässt sich zwar durchaus Anleihe bei Arbeiten aus dem Themengebiet 
„Forschungsdatenschutz“ nehmen: Das gilt insbesondere für die Aufsätze von 
Alexander Roßnagel73 („Datenschutz in der Forschung“) und Thilo Weichert74 
(„Die Forschungsprivilegierung in der DS-GVO“) sowie für den Beitrag von 
Sebastian Golla im „Handbuch Europäisches und deutsches Datenschutzrecht“.75 
Die Verarbeitung zu statistischen Zwecken weist indes Besonderheiten auf, die 

68 Spiecker gen. Döhmann/Eisenbarth, JZ 2011, 169.
69 Ziegler, Statistikgeheimnis und Datenschutz, 1990 – passim.
70 Poppenhäger, Die Übermittlung und Veröffentlichung statistischer Daten im Lichte 

des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, 1995 – passim; s. ferner Poppenhäger, in: 
Roßnagel (Hrsg.), Handbuch Datenschutzrecht, 2003, S.  1622 ff.

71 Zur Anwendbarkeit der nationalen Grundrechte s. unten S. 165 ff.
72 Vgl. Art.  89 Abs.  1 DSGVO; dazu unten S. 219 ff.
73 ZD 2019, 157.
74 ZD 2020, 18; s. auch Weichert, FS Roßnagel, 2020, S.  419 ff.
75 Golla, in: Specht/Mantz (Hrsg.), Handbuch Europäisches und deutsches Datenschutz-

recht, 2019, §  23. Ein entsprechendes Kapitel „Datenschutz in der amtlichen Statistik“ fehlt 
jedoch in diesem Handbuch (anders im „Handbuch Datenschutzrecht“ von Roßnagel aus dem 
Jahr 2003, s. Einl. Fn.  70).
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bei der Rechtsauslegung und -anwendung (z. B. bei der Frage, ob ein Betroffe-
nenrecht den Statistikzweck unmöglich macht oder ernsthaft gefährdet76) unbe-
dingt zu berücksichtigen sind. Ein Blick auf das Statistikrecht, das in der (Ver-
waltungs-)Rechtswissenschaft bislang „eher vernachlässigt“77 wurde, unter-
streicht die hier identifizierte Forschungslücke. Jürgen Kühling hofft gar „auf ein 
Ende der stiefmütterlichen Behandlung der statistischen Ordnung in der Rechts-
wissenschaft“.78 Das sollte etwa für die – aus datenschutzrechtlicher Perspektive 
besonders relevante – Regelung zur statistischen Geheimhaltung (§  16 BStatG)79 
gelten. Auch andere Normen wie das strafbewehrte Verbot der Reidentifizie-
rung (§§  21 f. BStatG) hat die Rechtswissenschaft bislang allenfalls „stiefmütter-
lich“ behandelt, obgleich der dahinterliegende Rechtsgedanke (in der Diskussion 
findet sich teils auch der Topos „Verbot der Deanonymisierung“) als grundrecht-
liche Sicherung zunehmend Bedeutung erlangt.80 

E. Gegenstand der Untersuchung

Diese Untersuchung nimmt die Perspektive des europäischen Datenschutzrechts 
ein. Sie stellt die sekundärrechtlichen Vorgaben für die Datenverarbeitung zu 
statistischen Zwecken erstmals systematisch dar und versucht dabei insbesonde-
re, die vielfältigen Interdependenzen herauszuarbeiten. Hierbei zeigt sie mit-
gliedstaatliche Gestaltungsspielräume auf, die das Unionsrecht durch ihre sog. 
Öffnungsklauseln gewährt. Die Reichweite dieser Öffnungsklauseln bestimmt 
auch zu einem Gutteil darüber, ob und inwieweit das nationale Statistikrecht in 
seiner gegenwärtigen Fassung einer Anpassung und Modifikation bedarf. 

Die Untersuchung beschränkt sich auf die Bundesstatistik. Die Landes- und 
Kommunalstatistik ist insoweit anzusprechen, als es darum geht, die Bundessta-
tistik im föderativ gegliederten Gesamtsystem der amtlichen Statistik (sog. Sta-
tistischer Verbund) zu verorten. Ähnliches gilt für das europäische Statistik-
recht, das hier ebenfalls nur punktuell Erwähnung finden soll – insbesondere um 
Unterschiede, aber auch Parallelen zum Recht der Bundesstatistik aufzuzeigen. 

Auf dieser Normebene kommt dem Bundesstatistikgesetz herausragende Be-
deutung zu. Es bildet eine(n) normative(n) „Klammer“ bzw. „Rahmen“ für die 
Durchführung von Bundesstatistiken.81 Die allgemeinen Vorgaben, die dieses 

76 Siehe z. B. Art.  89 Abs.  2 DSGVO und §  27 Abs.  2 S.  1 BDSG, dazu ausf. unten S. 435 ff.
77 So das Resümee von Ladeur, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), GVerwR, 3.  Aufl., 

2022, §  21 Rn.  84.
78 Kühling, ZGI 2023, 3 (11).
79 Siehe unten S. 284 ff. Reformvorschläge finden sich bei Kühling, ZGI 2023, 3 (9 f.).
80 Siehe dazu unten S. 345 ff.
81 Dorer/Mainusch/Tubies, Bundesstatistikgesetz, 1988, Vorwort V; unpassend ist es je-

doch, das BStatG als „Grundgesetz[…] der amtlichen Statistik zu bezeichnen“ (ebenda, Vor 
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